
 

Schulpsychologischer Dienst  

bei den Staatlichen Schulämtern 

im Landkreis Straubing-Bogen 

und in der Stadt Straubing   

 

Friederike Trinkle Beratungsrektorin 

Empfehlung zum Verfahren bei LRS 

für Nachteilsausgleich und Notenschutz gemäß §33 und §34 BayScho 

Kinder- und 
Jugendpsychiater 

Schule Beratungslehrer 

Bescheinigung  Screening Diagnostik 

 

1.  

Eltern  
mit Attest Sehen und Hören 

 

2.  

Schulpsychologe 
Diagnostik 

 
 

Kinder- Jugendpsychiatrie 
Abstimmung mit schulischen Daten 

 Lehrerfragebogen 

 Schriftproben / Proben 

 Zeugnisse 

 
Schulpsychologische Stellungnahme über 

Art, Dauer und Umfang der Störung 
 

 

3.  

Eltern stellen schriftlichen Antrag bei Schulleitung 
 

 

4.  

Schulleitung  
entscheidet Antrag und  

legt Nachteilsausgleich und/oder  Notenschutz fest 

 


